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geleitet, dass nur solche Hilfsmittel zu berücksichtigen seien, die zu Lasten der Inva-
lidenversicherung abgegeben werden.246 Dies würde bedeuten, dass auch einfache
Hilfsmittel und Vorkehrungen, die nicht in den Hilfsmittelkatalog einer Sozialversi-
cherung fallen, wie z.B. leidensangepasste Kleidung, Stielbürsten etc., für die Be-
messung der Hilflosigkeit nicht zu berücksichtigen sind.247 Dies widerspricht jedoch
den früheren Entscheidungen des EVG,248 ohne deutlich zu machen, dass eine Ab-
kehr von den früher anerkannten Prinzipien beabsichtigt war. Hinsichtlich der
Hilfsmittel wird daher zu differenzieren sein. Sofern die Kosten für die Beschaffung
und Verwendung des Hilfsmittels dem Berechtigten unter Berücksichtigung seiner
persönlichen Verhältnisse zumutbar sind, kann er auf diese auch dann verwiesen
werden, wenn sie nicht von einer Sozialversicherung gewährt werden. Übersteigen
die Kosten dagegen die Grenze des Zumutbaren, ist der Hilfesuchende nur dann auf
die Verwendung von Hilfsmitteln zu verweisen, wenn diese von einer Sozialversi-
cherung zur Verfügung gestellt werden.

2. Die Folgen einer Verletzung des Schadensminderungsgrundsatzes

Die Unterlassung zumutbarer Schadensminderung zur Vermeidung oder Behebung
der Hilflosigkeit wird auf der Ebene der Leistungsvoraussetzungen berücksichtigt.

Die Hilflosenentschädigung steht zu, wenn der Hilfesuchende für alltägliche Le-
bensverrichtungen der Hilfe Dritter bedarf. Das Ausmaß des Hilfebedarfs bestimmt
die Stufe der Hilflosigkeit249 und damit die Höhe der Entschädigung. Dabei wird nur
die Fremdhilfe eingerechnet, die der Berechtigte auch bei zumutbaren eigenen An-
strengungen und zumutbarer Verwendung von Hilfsmitteln nicht vermeiden kann.250

Kürzungen der Hilflosenentschädigung analog Art. 21 Art. 4 ATSG waren nach
den Regelungen der Art. 38 IVV a.F. und Art. 66 MVG nicht zulässig. Zwischen-
zeitlich gilt dieser Ausschluss nur noch für Art. 66 MVG und auch nur für die Kür-
zung nach Art. 21 Abs. 4 ATSG.

VI. Schadensminderung bei der Opferhilfe

Das zum 01.01.1993 in kraft getretene Opferhilfegesetz (OHG) vermittelt dem Op-
fer beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einen öffentlich-rechtlichen
Anspruch gegen den Staat auf vielfältige Leistungen. Dazu zählen neben medizini-
scher, psychologischer, sozialer, materieller und juristischer Hilfe gemäß Art. 3 Abs.

246  BGE 117 V S. 146, 149 ff.
247  So wohl Landolt, Das soziale Pflegesicherungssystem, 2002, S. 34.
248  EVG vom 11.06.1985, ZAK 1986, S. 481, 483; EVG vom 12.12.1988, ZAK 1989, S. 213,

214 f.
249  In der Invaliden- und Unfallversicherung, nicht in der Militärversicherung.
250 Ettlin, Hilflosigkeit, S. 146.
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